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Motion <Bedingungen setzen für die Einbürgerung>  
 
Sehr geehrter Herr Landratspräsident 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Die Staatsbürgerschaft beinhaltet die direkte Mitbestimmung in Bund, Kanton und Gemeinde. Die 
direkte Demokratie und die damit verbundenen Möglichkeiten zur politischen Mitbestimmung jedes 
einzelnen Bürgers sind weltweit einzigartig. Die Schweiz bietet Freiheit und Wohlstand. Dies bedingt 
für ausländische Bewerber ins Schweizer Bürgerrecht Eigenverantwortung und ein hohes Mass an 
Integration, Verständnis für unsere politischen Verhältnisse und gute Kenntnisse einer unseren 
Landessprachen. Dies ist im kantonalen Bürgerrechtsgesetz entsprechend vorzusehen. 
 
 
Revisionsvorschlag Gesetz über das Kantons- und Gemeindebürgerrecht (Aufnahme von Ausländern) 
 
 
Art. 20 Aufnahme durch Einkauf 
1 bis 3 unverändert 
 
neu 4 Ein ausländischer Bewerber kann ins Bürgerrecht aufgenommen werden, sofern er sich und 
seine Familie selber zu erhalten vermag, einen unbescholtenen Ruf besitzt, mit den Verhältnissen     
in Kanton und Gemeinde vertraut ist sowie eine der vier Landessprachen beherrscht. 
 
 
Begründung: 
Die Einbürgerung ist durch die Gemeinde und deren Bürger zu erledigen und an Bedingungen zu 
knüpfen wie sie in anderen Kantonen (ZH, AG) üblich sind. Ein ausländischer Bewerber hat die 
Lebenshaltungskosten und Unterhaltsverpflichtungen in angemessenem Umfang durch eigenes 
Einkommen und Vermögen zu decken (kein Bezug von Arbeitslosengeld und Sozialhilfe). Er hat als 
unbescholten zu gelten, indem die Registerauszüge (Strafregister, Betreibungsregister, Steuer-
bescheinigung) für die letzten Jahre keine Einträge von Bedeutung enthalten. Insbesondere muss er 
integriert sein, indem er in die Verhältnisse in Kanton und Gemeinde eingegliedert ist, mit den 
schweizerischen Lebensgewohnheiten, Sitten und Gebräuchen vertraut ist, eine Landessprache 
spricht und die schweizerische Rechtsordnung beachtet und die innere und äussere Sicherheit der 
Schweiz nicht gefährdet. 
 
Im Namen der SVP-Landratsfraktion bitte ich Sie, um die Überweisung der Motion und danke Ihnen 
bereits im Voraus für Ihre Unterstützung. 
 
 
 
 
        Besten Dank und freundliche Grüsse 
 
        SVP-Landratsfraktion 
    Ernst Disch      
 Präsident 


